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AVG §66 Abs4;

B-VG Art119a Abs5;

B-VG Art18 Abs2;

LStVwG OÖ 1975 §57 Abs1;

LStVwG OÖ 1975 §59;

TrassenV Aistersheim Gehberg 1984;

VwRallg;

Rechtssatz

Wenn die Bf die Bindung des Gemeinderates als Straßenbaubehörde zweiter Instanz an die Trassenverordnung aus

der Erwägung heraus in Abrede stellt, daß die Identität der Straßenbaubehörde zweiter Instanz mit dem

Verordnungsgeber es dem Gemeinderat ermöglicht hätte, aus Anlaß des Berufungsverfahrens die Trassenverordnung

aufzuheben, übersieht sie, daß ihr auf ein solches Normsetzungsverhalten des Gemeinderates ein Rechtsanspruch

nicht zukommt; in seiner Eigenschaft als Berufungsbehörde aber war der Gemeinderat an seine Verordnung

gebunden.
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